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STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt-
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehendes 
Schreiben durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieses Schreiben 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Schreiben und Gebührenbescheid vom 31.01.2017,
Aktenzeichen: A36.2.2/kho   Erm.+Geb.31.01.2017,

an Herrn Idris Demirci,
zuletzt wohnhaft: Talbotstraße 12 in 52068 Aachen.

Das Schreiben befi ndet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Führerscheinstelle, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen. Dort kann dieses von dem Be-
troffenen eingesehen werden.

Würselen, den 16.02.2017
Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg
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Bekanntmachung der Bodenrichtwerte

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Städte-
region Aachen hat nach § 196 Abs. 1 des Baugesetzbuches in 
der derzeit gültigen Fassung und nach § 11 der Verordnung 
über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte vom 
23.3.2004 -GVBl.NW S. 156- Bodenrichtwerte für baureifes 
Land und für landwirtschaftliche Nutzfl ächen zum 1. Januar 

2017 für folgende Städte und Gemeinden in der StädteRegi-
on Aachen am 27. Januar 2017 beschlossen:

Stadt Aachen Stadt Alsdorf Stadt Baesweiler

Stadt Eschweiler Stadt 
Herzogenrath

Stadt Monschau

Gemeinde 
Roetgen

Gemeinde 
Simmerath

Stadt Stolberg

Stadt Würselen

Die Bodenrichtwerte sind ab sofort kostenfrei im Internet 
einsehbar. Unter der Adresse www.boris.nrw.de wird interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern nach Eingabe von Gemein-
de, Straßenname und Hausnummer ein Kartenausschnitt 
mit Darstellung des aktuellen Bodenrichtwertes präsentiert, 
wobei auch dessen beschreibende Informationen abgerufen 
werden können. Ein Bodenrichtwert ist ein aus Kaufpreisen 
ermittelter durchschnittlicher Bodenwert je Quadratmeter, 
der sich auf ein fi ktives, gebietstypisches Grundstück bezieht 
(sogenanntes Richtwertgrundstück).  

Außerdem können die Bodenrichtwerte in der Geschäfts-
stelle des Gutachterausschusses, Zollernstraße 20, 52070 
Aachen (Haus der Städteregion, Zimmer F 124 bis F 129) zu 
den Geschäfts-/Sprechzeiten eingesehen werden. 

Würselen, den 15.02.2017
Der Gutachterausschuss

  für Grundstückswerte
  in der Städteregion Aachen
                                                     

Littek-Braun
                                                 Vorsitzende
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Allgemeinverfügung

Aufhebung der Schonzeit für Ringeltauben zur Vermei-
dung übermäßiger Wildschäden an landwirtschaftlichen 
Kulturen innerhalb der Städte Aachen, Alsdorf, Baeswei-
ler, Eschweiler, Herzogenrath und Würselen
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I. Nach § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz vom 29.09.1976 
(BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 01. November 2016 (BGBl. I S. 2451), in Verbin-
dung mit § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 
(GV. NRW. 1995, S. 2; 1997, S. 56), zuletzt geändert durch 
Art. 25 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 
934), in Kraft getreten am 25.11.2016 wird die in § 1 Abs. 
1 Nr. 19 der Verordnung über die Jagdzeiten vom 28. April 
2015 (GV. NRW. S.468), festgelegte Schonzeit für Ringel-
tauben zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden an land-
wirtschaftlichen Kulturen innerhalb der Städte Aachen, 
Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath und Wür-
selen in der Zeit vom 21.02.2017 bis zum 31.10.2017 wie 
folgt aufgehoben:

Gefährdete Kulturen Zeitraum

Gemüse, Bohnen, 
Erbsen, Obst

21. Februar bis 31. Oktober

Getreide 21. Februar bis 31. März
15. Juni bis 31. Oktober

Zuckerrüben 15. März bis 31. Mai

Mais 15. April bis 15. Juli

Raps 21. Februar bis 31. März
15. Juni bis 31. Oktober

Die Jagd darf nur an oder auf den gefährdeten Flächen so-
wie an Orten, die in einem räumlich-funktionalen Zusam-
menhang zu diesen Flächen stehen, und in den angegebenen 
Zeiträumen ausgeübt werden.

Es dürfen nur Ringeltauben aus Schwärmen bejagt werden.

II. Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten wird auferlegt, 
die Anzahl der in der Zeit vom 21. Februar bis 31. Okto-
ber erlegten Ringeltauben spätestens bis zum 15. November 
2017 der unteren Jagdbehörde der StädteRegion Aachen zu 
melden. Die Meldung der jährlichen Strecke für das Jagdjahr 
2016/2017 zum 15. April 2017 bleibt hiervon unberührt.

III. Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die 
Aufhebung der Schonzeit entfallen.

IV. Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 
31.10.2017.

V. Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Abs. 3 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 12. November 1999 (GV. NRW. 1999 S. 602), zu-
letzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 934), öffentlich bekannt gemacht. Sie 
wird am Tag nach der Bekanntmachung im amtlichen Mit-
teilungsblatt der StädteRegion Aachen –Amtsblatt- wirksam.

VI. Diese Verfügung kann bei der StädteRegion Aachen, Un-
tere Jagdbehörde, Zollernstraße 20, 52070 Aachen, während 
der allgemeinen Dienstzeiten in Raum F 311 oder F 313, 3. 
OG, eingesehen werden.

Gründe:
Diese Maßnahme ist im Sinne des Art. 9 Abs. 1 a) 3. Alt. der 
EG-Vogelschutzrichtlinie erforderlich, um erhebliche Schä-
den an landwirtschaftlichen Kulturen abzuwenden, weil es 
keine andere zufriedenstellende Lösung und insbesondere 
keine wirksamen Abwehrmaßnahmen gibt. Die Bejagung 
während der Brut- und Aufzuchtzeit ist deshalb unter arten- 
und tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten ausnahmsweise 
vertretbar, zumal die Bejagung auf die tatsächlich gefährde-
ten Kulturen in den kritischen Zeiträumen beschränkt wird. 
Da erhebliche Schäden nur durch Schwärme verursacht wer-
den, dürfen nur Schwarmtauben bejagt werden. Mit dieser 
Beschränkung wird auch den Belangen des Tierschutzes 
entsprochen, da Schwarmtauben regelmäßig nicht am Brut-
geschäft beteiligt sind.

Die Frist unter Ziffer IV ist auf den 31.10.2017 festzusetzen, 
da in der gesamten Schonzeit gefährdete Kulturen vorhan-
den sind.

Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4 und 43 Abs. 1 Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) kann als Zeit-
punkt der Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer 
Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung 
folgt, festgelegt werden.

Aachen, den 14.02.2017
Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg
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